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Gemeinde Buchholz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Stabstelle Personal/ allgem. Verwaltung

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

03-2019-017

02.09.2019

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 11.09.2019 Gemeindevertretung Buchholz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buchholz beschließt die anliegende 1. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung

Sachverhalt: 
Aufgrund der Entschädigungsverordnung – Entsch VO M-V vom 6. Juni 2019 wird eine 
Änderungen der Hauptsatzung erforderlich, da die Gewährung von Entschädigungen in 
dieser zu regeln ist.
Der § 6 der derzeit gültige Hauptsatzung wird  wie folgt geändert:
(Die Höhe der Sitzungsgelder können entsprechend der neuen Entschädigungsverordnung 
vom 6. Juni 2019 angepasst werden.

In der anliegenden Hauptsatzung sind die fehlenden Sätze einzutragen. 
Die Höhe der Aufwandsentschädigungen richtet sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.  
Am Stichtag (30.06.2019) hatte die Gemeinde: 136 Einwohner

Funktion alte Beträge neue  
Höchstbeträge lt. 
Entschädigungs-
verordnung

Erklärung Entscheidung 

Bürgermeister
§ 8 Abs. 1 
Lt. Entsch-VO M-V

420 €/mtl. bis 700,00 €/mtl. Bis zu 500 
Einwohner

Höhe muss 
festgelegt 
werden

Stellvertreter des 
Bürgermeisters
§ 8 Abs. 2 
lt. Entsch.-VO M-V

1. Stellvertretung                 
keine           .          
2. Stellvertretung     
keine.

1. Stellvertretung bis 
20 % der festgeleg-
ten Bürgermeister-
entschädigung  
2. Stellvertretung bis 
10 % der estgelegten 
Bürgermeisterent-
schädigung .

Dabei ist 
unerheblich, ob 
die Vertretung 
ausgeübt wird.

Höhe muss 
festgelegt 
werden

Mitglieder der 
Gemeindevertretung 
und  der Ausschüsse
§ 14 Abs. 7
lt. Entsch-VO M-V

40,,00 € /je 
Teilnahme an 
Sitzungen

bis 40,00 € je 
Teilnahme an 
Sitzungen

Höhe muss 
festgelegt 
werden

Ausschuss-
vorsitzende
§ 14 Abs. 7 
lt. Entsch-VO M-V

45,00 € Sitzungs-
geldes  je geleite-
te Sitzung 
max. 60,00 €

in Höhe des 1 ½ 
fachen des 
Sitzungsgeldes  je 
geleitete Sitzung
max. 60,00 €

Höhe muss 
festgelegt 
werden



                                                           Seite: 2/3 Vorlage-Nr: 03-2019-017

Sockelbetrag 
Gemeindevertreter Max 10,00 €/mtl.

Gemeindevertrete
r können sofern 
sie keine funk-
tionsbezogenen 
Aufwandaentschä
digung  von der 
selben Körper-
schaft erhalten, 
zusätzlich zur 
sitzungsbezogene
n Aufwandsent-
schädigung einen 
mtl. Sockelbetrag 
erhalten. Der 
Betrag richtet sich 
nach der 
Einwohnerzahl.

Höhe muss 
festgelegt 
werden
(Kann-
Bestimmung)

Finanzielle Auswirkungen Nein X Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, Produktkonto 11100
                          50130000

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n: 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Buchholz

Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:
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Datum Siegel Unterschrift


	Vorlage

